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Herbstkonferenz 

11. und 12. November 2021 

Beschluss 

TOP II. 6 Verbesserte Bekämpfung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung 

 

Berichterstattung: Berlin, Thüringen 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister stimmen darin überein, dass 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine ernsthafte Bedrohung 

nicht nur für die Integrität der Wirtschaft und des Finanzsystems, son-

dern auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger darstellen. Da-

her müssen weiterhin verstärkte Anstrengungen unternommen werden, 

um diesem Kriminalitätsphänomen entschieden entgegenzuwirken. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten daher die Bundesmi-

nisterin der Justiz und für Verbraucherschutz die vielfältigen Anstren-

gungen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Bekämp-

fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere die 

vier Gesetzgebungsvorschläge der Europäischen Kommission vom 

20. Juli 2021, im weiteren Gesetzgebungsverfahren aktiv zu begleiten 

und die Länder frühzeitig dabei einzubeziehen.  

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister stimmen darin überein, dass 

der bisherige rechtliche Rahmen einer ständigen Beobachtung auf et-

waige Möglichkeiten zur Verbesserung der wirksamen Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bedarf.  
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4. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Bundesministerin 

der Justiz und für Verbraucherschutz, die Streichung des § 261 Absatz 

1 Satz 3 StGB a.F. hinsichtlich des damit verbundenen Wegfalls erspar-

ter Aufwendungen als tauglichen Geldwäschegegenstand wissen-

schaftlich unter Einbeziehung der Praxis und Auswertung der relevan-

ten Rechtsprechung evaluieren zu lassen und auf Grundlage der Eva-

luierungsergebnisse neu zu bewerten und über den Sachstand auf der 

Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister im 

Jahr 2023 zu berichten. 


